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RS OGH 1963/7/2 9Os108/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.1963

Norm

StPO §281 Z4 A

Rechtssatz

Die Nichtigkeitsbeschwerde, mit der ein Urteil, durch das die Angeklagten wegen des Verbrechens nach § 4 SprStG

verurteilt wurden, deshalb bekämpft wurde, weil das Schö9engericht über einen Antrag, seine Unzuständigkeit wegen

Zuständigkeit des Geschwornengerichtes (weil die Straftat ein politisches Verbrechen sei) auszusprechen, nicht

entschieden hat, ist nicht zum Vorteile des Angeklagten erhoben worden.
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